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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 17.05.2021 

Amt: 40 - Amt für Jugend, Sport und 
Soziales 

Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  VII/0468  

TOP: 2. Änderung Schulbezirkssatzung Grundschulen 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt.  ja x nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört.  ja x nein 

 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Kultur-, Schul- und Sportausschuss am: 07.09.2021  

Haupt- und Personalausschuss am: 15.09.2021  

Stadtrat am: 11.10.2021  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung x ja Gesamtbetrag:  Euro  nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

x Mehr-,  Mindereinnahmen  max. 1.500 €/Jahr Euro 

 

Folgekosten: x nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerin: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat stimmt der 2. Änderung der Schulbezirkssatzung Grundschulen zu. 
 
Begründung: 
 
Die Einheitsgemeinde Bismark ist an die Hansestadt Stendal herangetreten und beantragt 
die Aufnahme der Gemeinde Klinke in den Schulbezirk der Grundschule Börgitz. 
Dies begründet sich aus der kürzeren Entfernung der Schule in Börgitz gegenüber der 
nächstgelegen Grundschule der Einheitsgemeinde in Bismark. 
Die Börgitzer Grundschule kann die Schüler jederzeit aufnehmen, es ist mit max. einem Kind 
je Schuljahr zu rechnen. 
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Klaus Schmotz 
Oberbürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
2. Änderung der Schulbezirkssatzung Grundschulen 
Schulbezirkssatzung Grundschulen vom 6.07.2020 
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